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BVAU-News Liebe Mitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen, am 29. November 2017 wird das BMAS im Rahmen einer Abschlussveranstaltung zum laufenden Expertendialog iS. „Arbeiten 4.0“ sein Weissbuch vorstellen. Damit sollen auch die ersten Leitplanken für – eine hoffentlich praxisgerechte – Modernisierung des Arbeitsrechts gesetzt werden. Wir dürfen gespannt sein, wie weit und konkret die Ankündigungen dort mit Blick etwa auf Arbeitszeitgesetz u.a. reichen werden. Seit April 2015 haben wir mit unserer „Stimme aus der Praxis“ Hinweise und Bedarfe zum Thema aufgezeigt; zuletzt haben wir einen Fragenkatalog zu dringenden arbeitsrechtlichen Herausforderungen für unsere Mitglieder in Berlin eingereicht. Das BVAU-Themenkompendium „Arbeiten 4.0“ finden Sie jederzeit zum Abruf auf unserer Webseite. Aber nicht nur „Arbeiten 4.0“ wird (neue) Themen für die Arbeitsrechtler in den Unternehmen in 2017 bereithalten: denken Sie nur an das Entgeltgleichheitsgesetz, die AÜG-Reform oder die Vorbereitungen auf die Betriebsratswahl 2018 (mit der ein oder anderen Rechtsunsicherheit, die es zum wiederholten Male zu bewältigen gilt). Insofern gehen uns die Themen nicht aus, die es einerseits in unseren Regional- und Themengruppen zu diskutieren gilt und die wir – nach der sozialpolitischen Entscheidung in Berlin – mit Blick auf eine möglichst praxisgerechte Umsetzung in den Betrieben begleiten wollen. Merken Sie sich daher die Termine Ihrer Regionalgruppen vor und nehmen Sie an den Treffen Ihres BVAU teil! Über die Ernennung unseres Beiratsmitglieds Prof. Dr. Schlegel zum Präsidenten des BSG hatten wir bereits berichtet: In dieser Ausgabe finden Sie ein Interview mit dem neuen Präsidenten des BSG. In den Blickpunktbeiträgen finden Sie u. a. einen Fokusbeitrag zur Gestaltungsmöglichkeit „Garden Leave“ – auch Restrukturierungsthemen werden uns in 2017 zunehmend beschäftigen. Hinweise auf aktuelle Serviceleistungen für unsere Mitglieder vervollständigen diese Ausgabe – wir wünschen eine aufschlussreiche Lektüre! Wir wünschen Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit und eine erfolgreiche „Jahresendralley“,



Austausch und Networking im Anschluss an Treffen der BVAU-Regionalgruppe Mitte am 7. November 2017 in Frankfurt/M. Anstehende Termine (Auswahl): 24. Nov. 2016 Regionalgruppe SÜDOST (Glaxo Smith Kline, München) 16. Jan. 2017 Regionalgruppe NORD (Lufthansa Technik AG, Hamburg)   8. Feb. 2017 Regionalgruppe SÜDWEST (Mackevision Medien Design, Stuttgart)   1. März 2017 Regionalgruppe OST (Luther Rechtsanwälte, Berlin) Programm/Anmeldung: www.bvau.de/termine



Aktuelle (kostenlose) Mitgliederservices finden Sie auf Seite 4 und 9!
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„Unternehmensjuristen sollten das Sozialrecht und seine Entwicklungen viel mehr als bisher auf dem Schirm' haben.“ '



Im Interview



Dr. Rainer Schlegel, Präsident BSG



Dr. Rainer Schlegel, geboren 1958 in Balingen und aufgewachsen in Albstadt (Baden-Württemberg), studierte Rechtswissenschaften in Tübingen. Nach der zweiten juristischen Staatsprüfung in Stuttgart begann er im April 1987 seine richterliche Laufbahn in der Sozialgerichtsbarkeit des Landes Baden-Württemberg, zunächst am Sozialgericht Stuttgart. Es folgten Abordnungen als wissenschaftlicher Mitarbeiter an das Bundessozialgericht und an das Bundesverfassungsgericht. 1997 wurde Dr. Schlegel zum Richter am Bundessozialgericht (BSG) ernannt. Seine Ernennung zum Vorsitzenden Richter am BSG erfolgte am 1. August 2008. Im April 2010 wechselte Dr. Schlegel in das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und war dort als Leiter der Abteilung „Arbeitsrecht und Arbeitsschutz“ unter anderem zuständig für Arbeitsrecht, Arbeitsschutz, unternehmensbezogene Aktivitäten einer zukunftsgerechten Arbeitswelt sowie Fragestellungen der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen. Nach seiner Rückkehr im Januar 2014 führte er den Vorsitz im 9./10. Senat (unter anderem zuständig für Soziales Entschädigungsrecht, Schwerbehindertenrecht, Elterngeld) sowie im 11. Senat (Arbeitslosenversicherung) des BSG. Mit Wirkung zum 1. Oktober 2016 wurde Dr. Schlegel zum Präsidenten des BSG ernannt und ist seitdem Vorsitzender des 3. Senats (ua Kranken- und soziale Pflegeversicherung).



Herr Schlegel, im Rahmen Ihrer Amtswechselfeier am 31. August wiesen Sie in einer bemerkenswerten Rede auf die Bedeutung des Sozialrechts hin. Sie definierten in Ihren Ausführungen „Sozialrecht und Gesundheitsrecht als Wirtschaftsrecht“. Können Sie das für uns erläutern? 2015 wurden für Sozialleistungen 888 Mrd. Euro ausgegeben. Das waren und sind jährlich rund 30 % des Bruttoinlandsprodukts. Den Löwenanteil der Sozialleistungen machen dabei allerdings nicht steuer-, sondern beitragsfinanzierte Leistungen der Sozialversicherung aus. 2015 beliefen sich allein die Ausgaben der Krankenkassen auf etwa 202 Mrd.. Hinzu kommen Ausgaben der Träger der Renten-, Pflege- Unfall- und Arbeitslosenversicherung in dreistelliger Milliardenhöhe. Zum Vergleich dazu: Der gesamte steuerfinanzierte Bundeshaushalt 2016 belief sich auf 317 Mrd. Euro. Der größte Einzelhaushalt des Bundes, der Haushalt



des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, darf davon 41 % oder rund 130 Mrd. ausgeben. Allein diese wenigen Zahlen machen deutlich, dass das Gesundheits- und Sozialrecht unsere Wirtschaft nicht weniger stark prägen als z. B. das Steuerrecht. Wo sehen Sie – ganz allgemein – große sozial- und arbeitsrechtliche Herausforderungen in den nächsten Jahren? In den nächsten Jahren muss es vor allem darum gehen, die Vorzüge unseres Systems sozialer Sicherung allen Bevölkerungsgruppen klar zu machen und für die Nachhaltigkeit dieser Systeme zu sorgen. Wir diskutieren leidenschaftlich darüber, ob das alles finanzierbar, gerecht und zukunftsfähig ist. Diese Diskussionen müssen sein. Aber sie müssen auf einer rationalen Ebene und nicht emotional geführt werden. Wir müssen insoweit unnötige Polarisierung und Entsolidarisierung vermeiden. Neben der Herstellung ·2·



eines Grundkonsenses über die Sinnhaftigkeit der sozialen Sicherungssysteme muss die für die Systeme erforderliche finanzielle Stabilität gewährleistet sein. Das dafür nötige Geld muss im Wesentlichen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie ihren Arbeitgebern über Beiträge und Steuern aufgebracht werden. Der beste Garant für die finanzielle Stabilität der Sozialsysteme ist meines Erachtens eine nachhaltig funktionierende, ertragreiche Volkswirtschaft. Sie ist die wirtschaftliche Quelle der für soziale Sicherheit nötigen Mittel, seien es Beiträge oder Steuern. Hinzu kommt, dass die deutsche Wirtschaft ausreichend kreativ bleibt. Wir sind kein Billiglohnland und werden es hoffentlich auch nie werden. Das setzt erhebliche Anstrengungen in Bildung voraus, und zwar beginnend bei der frühkindlichen Bildung, über Schule und Hochschulen. Auch sollten wir dem Erfolgsmodell der dualen Bildung wieder mehr Wertschätzung
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entgegen bringen. Die Sozialsysteme sind leider noch zu oft der Reparaturbetrieb für Versäumnisse in anderen Bereichen. Es kann z. B. nicht sein, dass die Betriebe und Universitäten oder gar die Bundesagentur für Arbeit nachholen, was zum klassischen Bildungsauftrag der Schulen gehört. Anlässlich des Amtswechsels am Bundessozialgericht sprachen sie von der Notwendigkeit, dass Bürger Vertrauen in den Staat und seine Einrichtungen haben. Was genau meinen Sie damit? Wir alle erleben in unserem Alltag zunehmend die Folgen von Globalisierung, Internationalisierung und vor allem Digitalisierung. Das Wissen und die Anforderungen an den Einzelnen vermehren sich exponentiell, wobei der Einzelne – gemessen am gesamten verfügbaren Wissen – immer weniger weiß und kann. Verunsicherung und Diskussionen sind die Folge. Dies gilt auch für unsere Systeme sozialer Sicherung, die selbst für Experten z. B. des Gesundheitssystems nur noch schwer zu durchschauen sind. Wir sollten versuchen, Komplexität zu reduzieren, wo dies möglich ist. Dabei stoßen wir angesichts der Struktur unserer Systeme zwangsläufig an Grenzen. Wo dies der Fall ist, die Begründungs- und Argumentationskette aufhören müssen, hilft nur Vertrauen weiter, Vertrauen in die Integrität der Handelnden und ihre fachliche Kompetenz. Denn ebenso wichtig wie die finanzielle Stabilität ist der Aspekt des Vertrauens in die Sinnhaftigkeit, Nachhaltigkeit und Ausgewogenheit – sprich Gerechtigkeit – der sozialen Si-
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cherungssysteme. Dabei dürfen auch diejenigen nicht vergessen werden, die „abgehängt“ sind oder die jedenfalls glauben, "abgehängt" zu sein. Angst vor der Zukunft, vor allem Angst um den Arbeitsplatz im Hinblick auf „Industrie 4.0“ oder Angst um die eigene Rente sind Themen, die unserer Gesellschaft nicht abtun, sondern nüchtern diskutieren und mit überzeugenden Antworten versehen sollte. Wie kann man dies erreichen? Alle drei Gewalten, Gesetzgeber, Verwaltung wie auch Gerichte, sollten sich bei allem, was sie tun, immer wieder bewusst machen: Adressat unseres Handelns ist der Bürger. Um seine Rechte und um seine Pflichten geht es. Er muss die ihn betreffenden Gesetze, Bescheide und Gerichtsentscheidungen verstehen und nachvollziehen können. Denn nur, wer das ihm Gesagte oder das von ihm Verlangte nachvollziehen kann, wird dazu „ja“ sagen können, auch wenn er es letztlich nicht „gut oder schön findet“, dass er z. B. Beiträge zahlen muss oder sein Rentenantrag abgelehnt wird. Daraus folgt einerseits, dass Gesetze, Verwaltungs- und Gerichtsentscheidungen so klar und verständlich gefasst sein müssen, dass auch der rechtlich nicht vorgebildete Bürger eine Chance hat, seine Rechte zu erkennen und getroffene Entscheidungen zu verstehen. Das Gebot klarer Sprache gilt für alle! Und wir alle sollten die Dinge nicht noch komplizierter machen als sie ohnehin schon sind. Wir sollten versuchen, Komplexität zu reduzieren, wo dies seriöser Weise mög-



Digitalisierung der Arbeitswelt: Fragen aus der Praxis zur (arbeitsrechtlichen) Umsetzung von „Arbeiten 4.0 Den Fragenkatalog des BVAU finden Sie auf unserer Webseite genauso wie ein Themenkompendium mit verschiedenen Beiträgen und Hinweisen zum Thema.
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lich ist. Wo aber Erklärungsversuche an Grenzen stoßen – und dies ist immer öfter der Fall – können sich beim Bürger Gefühle wie z. B. Hilflosigkeit und Ratlosigkeit, oder ein „Ausgesetztsein“ breit machen. Das Aufkommen von Wutbürgern, sog. Reichsbürgern, Pegida und ähnlichen Protestbewegungen von Ängstlichen und vermeintlich „zu kurz Gekommenen“, die uns in den letzten Jahren zunehmend beschäftigen, hängt vielleicht auch damit zusammen. Hier hilft nur, dass sich Eliten ihrer Verantwortung bewusst sind und reflektieren, wie ihr Verhalten bei den Bürgern ankommt. Das gilt nicht nur für Politiker und Richter; es gilt auch für die Eliten in der Wirtschaft: Ob das in den großen Industrieunternehmen und den großen Banken in den letzten Jahren immer zur Genüge der Fall war, erscheint mir fraglich. Auch hier würde ich mir etwas mehr Ehrlichkeit und Demut wünschen. Wie sieht es damit in Ihrem eigenen Bereich aus? Was könnten Richter in Sachen Vertrauensbildung leisten? Auch Richter können in Sachen Vertrauensbildung etwas tun. Sie sollten verständliche Urteile schreiben. Was wir brauchen sind stringente Gedankengänge und eine klare Sprache, keine Nebelkerzen und kein Schaulaufen. Vor allem müssen wir angesichts unserer Vorbildfunktion den richtigen Ton treffen, und zwar gegenüber betroffenen Bürgern und Behörden ebenso wie gegenüber den Kolleginnen und Kollegen sowie den Anwälten. Und wir sollten uns klarmachen, wie ausgeliefert, wie unsicher man sich als Rechtsschutz suchender Bürger vor Gericht fühlen kann. Ängste und Sorgen der Bürger müssen ernst genommen, ihre Argumente angehört werden. – Wer bei Gericht keine für ihn verständlichen Antworten oder gar keine Reaktion auf die von ihm vorgetragenen Gesichtspunkte erhält, wird sich dort nicht gut aufgehoben fühlen. Nicht ohne Grund ist der Anspruch auf rechtliches Gehör ein fundamentales Recht eines jeden Bürgers. Für Richter, auch für die an einem obersten Bundesgericht, gilt deshalb:
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Zuhören können, Geduld aufbringen und verständlich erklären. Möglicherweise lösen sich dann viele Konflikte gleichsam von selbst. In jedem Fall steigert ein solches Vorgehen die Akzeptanz der späteren Entscheidung. Dafür ist es erforderlich, dass die Gerichte sowohl sachlich und personell so ausgestattet sind, dass sie diesem Anspruch Rechnung tragen können. Lassen wir die Befreiungsthematik für Syndikusanwälte mit Blick auf die gesetzliche Rentenversicherung einmal Aussen vor, sind die Berührungspunkte eines Arbeitsrechtlers im Unternehmen mit dem klassischen Sozialrecht gering;
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oft soll dies auch so sein. Sollten gerade Arbeitsrechtler Ihrer Meinung nach nicht ein gesteigertes Interesse auch an den sozialrechtlichen Entwicklungen haben? Ganz gewiss: Unternehmensjuristen sollten das Sozialrecht und seine Entwicklungen viel mehr als bisher „auf dem Schirm“ haben. Entscheidungen des Gesetzgebers oder der Justiz im Bereich des Sozialrechts und insbesondere im Gesundheitsrecht haben regelmäßig gravierende Auswirkungen auf die Kosten von Sozialleistungen und damit die Arbeitskosten. Zudem können sie die Beschäftigungslage bei den Leistungserbringern, z. B. Ärzten, Krankenhäusern, Apotheken, Pflegediensten sowie zahlreichen



Trägern der Freien Wohlfahrtspflege usw. ganz maßgeblich beeinflussen. Jeder Euro, der für soziale Sicherung ausgegeben wird, muss zuvor über Steuern und – zum noch viel größeren Teil – über Beiträge aufgebracht werden. Aus dem Arbeitsertrag der Beschäftigten etwa werden allein rund 40 % als Beiträge der Beschäftigen und ihrer Arbeitgeber an die Sozialversicherung abgeführt. Schon dies allein ist eine Grund dafür, sich Gedanken zu machen, was mit diesen Beiträgen geschieht. Lieber Herr Dr. Schlegel, herzlichen Dank für das Gespräch.



AuA/BVAU Webinarreihe 2016/2017 Im Rahmen des Mitgliederservices bieten wir Ihnen in Zusammenarbeit mit der Fachzeitschrift „Arbeit und Arbeitsrecht“ ab Herbst 2016 eine erste Webinarreihe zu aktuellen arbeitsrechtlichen Brennpunktthemen an. Für Mitglieder des BVAU ist die Teilnahme kostenlos. Bitte dafür unbedingt im Anmeldeformular auf die Mitgliedschaft im BVAU (z. B. Mitgliedsnummer) verweisen. Die Inhalte des Seminars sind zudem zur Pflichtfortbildung gem. § 15 FAO geeignet; entsprechende Bescheinigungen werden erstellt. Die anstehenden Themen und Termine: Dienstag, 15. November 2016 Aktuell anstehende Änderungen des Fremdpersonal einsatzes RA, FAArb Dr. Achim Lindemann (Partner bei CMS Hasche Sigle, Stuttgart) -> MEHR ERFAHREN / ZUR ANMELDUNG



Mittwoch, 25. Januar 2017 Zeitwertkonten und Restrukturierung: Neue Ansätze für den Personalbereich Markus Stein (Senior Consultant bei Willis Towers Watson GmbH, München) -> MEHR ERFAHREN / ZUR ANMELDUNG



Mittwoch, 30. November 2016 Einführung von Cyber Security Tools: Unternehmens sicherheit zwischen Datenschutz und Mitbestimmung RA, FAArb Dr. Oliver Vollstädt (Partner bei KLIEMT & VOLLSTÄDT, Düsseldorf) -> MEHR ERFAHREN / ZUR ANMELDUNG



Dienstag, 7. Februar 2017 Die neue europäische Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO): Jetzt geht’s im Beschäftigtendatenschutz richtig los! RA, FAArb Prof. Dr. Robert v. Steinau-Steinrück (Partner bei der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft, Berlin) -> MEHR ERFAHREN / ZUR ANMELDUNG ·4·
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CSR – Was übereifrige Regeln aus „Unternehmen als gute Bürger“ machen



Themen, die den BVAU bewegen



Alexander R. Zumkeller (Präsident des BVAU) Die Regierung hat zuletzt einen Gesetzentwurf zur Umsetzung der EU-Richtlinie zu „Corporate Social Responsibility“ (CSR) vorgelegt. Dieser enthält auch neue Anforderungen an HR. BVAU-Präsident Alexander R. Zumkeller hat sich den Gesetzentwurf sowie das Thema CSR im Allgemeinen mal angeschaut.



„Corporate Social Responsibility“ (CSR) ist längst Standard in den Unternehmen. In diesen tobt gerade ein Streit darüber, ob es sich um eine Aufgabe des HR-Bereichs, von Sustainability beziehungsweise des Arbeitsschutzes oder gar der Kommunikation oder PR handelt. Zum Teil wird sogar darum gerungen, wer das Thema letztlich besetzen darf. Selten genug, werden sonst Themen doch eigentlich verdrängt und abgegeben. Betrachtet man die Öffentlichkeitsarbeit der Unternehmen, ist man versucht zu denken, beim Thema CSR gewinne gerade die PR die Oberhand. Heute: Gerangel darum, wer CSR für sich in Anspruch nehmen darf Das Gerangel um CSR ist aber nicht verwunderlich, denn schließlich handelt es sich um etwas Positives. „Mein Unternehmen ist ein „good corporate citizen“, geht gut mit seinen Mitarbeitern um, tut



etwas für die Gemeinschaft“ – das sagt jeder gern. Aber da ist auch schon der Haken. Denn fast jeder der Beteiligten versteht etwas anderes darunter: Die Öffentlichkeitsarbeiter beschränken sich gerne mal auf das philantropische Element („tue Dritten Gutes und rede darüber“), HR sieht sehr stark Employer Branding als gewichtigen Hintergrund („stärke die Attraktivität sowohl der Arbeitgebermarke als auch die des Arbeitgebers selbst“), wieder andere Unternehmensgruppen stellen ihre Lebensberechtigung dar – Arbeitssicherheit, Umweltschutz, Integrität et cetera, Das alles ist wichtig und richtig. Und erst zusammen mit dem Unternehmenszweck selbst ergibt das alles einen Sinn – sonst bleibt alles philantropisch, gönnerhaft. Und die Europäische Richtlinie greift nun – richtiger Weise – weit: Sie versteht unter CSR die Verantwortung der Unternehmen für ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft. Dazu gehört das alles: Anti·5·



korruption, soziales Engagement, interne Dimension (Mitarbeiter) und externe Dimension (Gesellschaft im weiteren Sinne) und vieles mehr. Die unterschiedlichen Gruppen müssen sich also zusammenfinden. Und das gilt umso mehr, als die EU, und in der Folge der deutsche Gesetzgeber, nun auch CSR „endlich“ amerikanisiert: mit einer Berichtspflicht. Gestern: EU-Richtlinie mit neuen Berichtspflichten Bereits 2014 hat das Europäische Parlament und die EU-Mitgliedstaaten eine neue Richtlinie zur Erweiterung der Berichterstattung von großen kapitalmarktorientierten Unternehmen und Konzernen verabschiedet. Ziel der Richtlinie ist es insbesondere, die Transparenz über ökologische und soziale Aspekte von Unternehmen in der EU zu erhöhen. Gerade Unternehmen, die am Kapitalmarkt aktiv sind, sollen künftig stärker über
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nichtfinanzielle Aspekte berichten, die unmittelbare und wesentliche Auswirkungen auf die Wirtschaft- und Finanzlage des Unternehmens haben. Dabei geht es um Information zu Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelangen sowie die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Die Richtlinie ist bis zum 6. Dezember 2016 in nationales Recht umzusetzen. Am 21. September hat die Bundesregierung einen Gesetzentwurf vorgelegt.



Ausgabe 6 | 2016



Berichtspflichten: „Transparenz“ ersetzt Freiheit und Mündigkeit Denn einst langsam und leise sind die Berichtspflichten nach Europa und Deutschland geschwappt. Bleiben wir beim Arbeitsrecht: Keinesfalls schon immer musste ein Arbeitgeber auf einer Betriebsversammlung einen Personal- und Sozialbericht abgeben (§ 43 Abs. 2 BetrVG), auch über den



Stand der Gleichstellung und die Integration ausländischer Beschäftigter musste er nicht schon immer berichten und erst recht nicht über den Umweltschutz. Und schauen wir in die Zukunft: Auch das Lohngleichheitsgesetz wird einen jährlichen Bericht über den (vermeintlichen) „Gender Pay Gap“ verlangen und zudem Maßnahmen, die Unternehmen ergreifen, um gegen Ungleichheiten vorzugehen.



Morgen: Wen trifft die Bürde der Zuständigkeit für CSR Die Richtlinie beendet jedenfalls eines: das interne Gerangel um die Zuständigkeit. Denn erstens gibt es normierte Berichtspflichten und die wären – zweitens – nichts wert ohne Pönalisierungsandrohung. Etwas falsch machen (und dafür bestraft werden) will aber freilich keiner. Künftig sollen die Unternehmen (noch) transparenter werden. „Ziel der Richtlinie ist es insbesondere, die Transparenz über ökologische und soziale Aspekte von Unternehmen in der EU zu erhöhen“, so der Gesetzgeber. Spannend sind die avisierten Themen, zu denen berichtet werden soll: Menschenrechte, Korruptionsbekämpfung, Umweltbelange, Arbeitnehmerbelange, Sozialbelange. Das ist sehr, sehr amerikanisch: alles muss berichtet werden. Das kann man nun aus zwei Blickwinkeln sehen: Berichte machen eine Transparenz und damit einen Markt erst möglich. Das ist die amerikanische Sicht. Oder: Die freie Marktwirtschaft hat mündige Bürger, die selbst wissen, ob sie lieber in ein berichtendes oder in ein nicht berichtendes Unternehmen investieren, Produkte dort kaufen et cetera. Das ist – sorry, war – die europäische Sicht.



Rechtssicherer Einsatz von Interim Managern Wir beraten Sie! AMADEUS FIRE. DIE BESETZER.



Amadeus FiRe ist der Interim Management Provider mit den meisten erfolgreich durchgeführten Statusfest stellungsverfahren in Bezug auf die selbständige Durchführung von Projekten in Abgrenzung zur verdeckten Arbeitnehmerüberlassung (Scheinselbständigkeit). Wir bieten Ihnen die größtmögliche Rechtssicherheit.



Jetzt informieren! www.amadeus-fire.de/im-recht
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Nicht, dass ich mich missverständlich ausdrücke: Es gibt keinerlei Grund für ungleiche Behandlungen bei gleichen Voraussetzungen. Es gibt keinerlei Rechtfertigung für Diskriminierung von Aus ländern, für Umweltverschmutzung, für Korruption. Aber was erwartet der Gesetzgeber eigentlich? Dass der nicht Gesetzestreue, dass der Unanständige sich selbst bezichtigt? Oder doch nur Schönfärberei? Bösartig wäre zu sagen, dass das Phänomen der Selbstkritik philosophisch vor allem dem Marxismus-Leninismus, später auch dem Maoismus (zum Beispiel im 27. Kapitel der Worte des Vorsitzenden) entlehnt ist. Also: gut versteckt im neuen § 289c HGB werden die Berichtspflichten stehen. CSR-Berichte: Und wie kommt man raus? Wir werden uns, freilich, daran gewöhnen: Eintönige Berichte darüber, wie toll die Unternehmen sind. Haben Sie schon mal den Bericht eines amerikanischen Unternehmens zu Diversity gelesen? Nicht spannend, und vor allem beliebig austauschbar. Sicher wird es schnell findige Softwarehersteller geben, die nach dem Anklicken einzelner Check-Boxen im Programm wie aus Zauberhand einen „maßgeschneiderten“ Bericht entstehen lassen – mit Modulen, Textbausteinen, also einen „CSR-Berichte-Generator“. Abstrus wird es, wenn man bedenkt, dass nachteilige Angaben nicht zu berichten sind – wenn nach „vernünftiger kaufmännischer Beurteilung die Anga-
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ben geeignet sind, der Gesellschaft Nachteil zuzufügen“. Es entspringt dem gutem alten europäischen (Rechts-)Verständnis, sich nicht selbst bezichtigen zu müssen. Wenigstens das hat Eingang gefunden. Gesetz zur CSR-Richtlinie: die Bürokratie-Auswirkungen Die Auswirkungen des Gesetzes sind riesig. Der Gesetzgeber selbst gibt den Aufwand zur Erfüllung der „Pflicht zur nichtfinanziellen Erklärung im Lagebericht einer Kapitalgesellschaft“ mit 324 Stunden an (in Konzernen soll er sogar das Doppelte betragen). Das sind bei einer 35-h-Woche (mit anteiligem Urlaub) zehn Wochen Mann-(oder Frau-)Tage. Schade, bei immer mehr Arbeitsverdichtung könnte man diese Personalressourcen sinnhafter einsetzen – etwa für Sozialdienste, psychische Unterstützungsleistungen, Kinderbetreuung. Aber – dann entfällt halt das. Oder glaubt der Gesetzgeber wirklich, dass die Unternehmen hier zusätzliche Personalressourcen schaffen? Der Gesetzgeber kann sich freuen: Schuld ist nicht er, sondern die EU-Richtlinie 2013/34/EU i.d.F. 2014/95/EU. Deshalb auch kein „one in, one out“, also kein Abbau von Bürokratie in dem Maße, in dem durch neue Vorschriften zusätzliche Belastungen entstehen. Schade. Denn der Gesetzgeber „muss“ sich bei der Umsetzung einer EU-Richtlinie zwar nicht an „one in one out“ halten. Aber können, ja können täte er schon!



JETZT MITGLIED WERDEN! Bereits mehr als 350 Arbeitsrechtler/innen bilden inzwischen die Mitgliedschaft des BVAU. Wo bleiben Sie?



Zum Antrag auf Mitgliedschaft: www.bvau.de/mitgliederantrag ·7·



Erfahrungswerte: Neuzugänge in der BVAU-Mitgliederlounge Neben den Profilen aller BVAUMitglieder sind – sofern von den Kolleginnen und Kollegen genehmigt – die Handouts und Arbeitsergebnisse aus den Treffen aller Regional- und Themengruppen in der BVAU-Mitgliederlounge abgelegt. Neben einer Volltextsuche sind sortierte Anzeigen nach den einzelnen Regionalgruppen möglich; zudem sind alle Unterlagen unmittelbar mit dem Profil des jeweiligen Autors verknüpft, um den weiteren Austausch vis-à-vis einleiten zu können. Unterlagen zu folgenden Themen und Vorträgen haben beispielsweise kürzlich den Weg in die Datenbankmodule der BVAU-Mitgliederlounge gefunden: • Leiharbeit und Werkvertrag: die geplanten Neuregelungen des Gesetzgebers • Urlausbrecht: Anspruchsgrundlagen und -berechnung bei Veränderung der Arbeitszeit • Arbeitsrecht in Matrixstrukturen: Aktuelle Brennpunkte und Gestaltungsempfehlungen • Fallstricke bei der Einführung der Gefährdungsbeurteilung „Psychische Belastungen“ • Betriebliche Altersversorgung im Niedrigzinsumfeld – Folgen und Gestaltungsmöglichkeiten • Zuordnungstarifverträge zur Abbildung betriebsspezifischer Strukturen in der Aufbauorganisation von Arbeitnehmervertretungen Liebes BVAU-Mitglied: ist Ihr Profil vollständig und haben Sie Ihre Kontaktdaten für Ihre Mit-Mitglieder hinterlegt?
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Ausgabe 6 | 2016 Mit nachstehenden Stellenausschreibungen helfen wir nicht nur BVAU-Mitgliedern, die neue Kolleginnen und Kollegen suchen. Bei Fragen zu einzelnen Positionen – etwa aufgrund persönlichen Interesses daran – oder bei dem Wunsch, selbst offene Stellen mit arbeitsrechtlichem Bezug für einen Hinweis in den BVAU-News zu melden, wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle ([email protected]).



Arbeitsrechtler gesucht



Lufthansa sucht Referent/-in Arbeitsrecht (Comp. & Ben.)



DB Fernverkehr AG sucht Syndikusanwalt (m/w) Arbeitsrecht



HAMBURG – TÄTIGKEIT (AUSZUG) • Tarif- und Personalpolitik im Lufthansa Technik Konzern und dem Arbeitgeberverband aktiv begleiten • Zusammenarbeit mit örtlichen wie überörtlichen Mitbestimmungsgremien koordinieren, bei Verhandlungen mitwirken und Arbeitnehmervertreterwahlen seitens der Lufthansa Technik AG begleiten •B  etriebsvereinbarungen und Regelungsabsprachen erarbeiten und die einheitliche Umsetzung innerhalb der Lufthansa Technik Gruppe sicherstellen



FRANKFURT/M. – TÄTIGKEIT (AUSZUG) • Sie beraten und unterstützen unsere Führungskräfte zu allen Fragen der Beschäftigungsbedingungen. • Die eigenverantwortliche Prozessvertretung in arbeitsund sozialrechtlichen Angelegenheiten sowie in außergerichtlichen Rechtstreitigkeiten gehört ebenso zu Ihren Aufgaben. • Sie setzen geltende Regelungen zu Tarifverträgen, Arbeitszeit, Entgelt und Mitbestimmung nachhaltig um, gestalten unternehmensspezifische Regelungen und entwickeln diese weiter.



Zur vollständigen Stellenanzeige gelangen Sie HIER.



Zur vollständigen Stellenanzeige gelangen Sie HIER.



Schaeffler AG sucht Syndikusrechtsanwalt Arbeitsrecht (m/w)



Deutsche Post DHL Group sucht Teamleiter (m/w) Arbeitsrecht



HERZOGENAURACH – Tätigkeit (Auszug) • Selbstständige Rechtsberatung im nationalen und internationalen Arbeits- und Wirtschaftsrecht mit Schwerpunkt Arbeitsrecht • Erstellung und Prüfung von Mustern für Arbeitsverträge, Betriebsvereinbarungen und Personalrichtlinien • Bearbeitung sämtlicher Fragestellungen im Individualund Kollektivarbeitsrecht



BONN – TÄTIGKEIT (AUSZUG) • Sie übernehmen die fachliche Leitung des Teams „Labour Relations“ und sind für verschiedene Betriebsratsgremien sowie für Führungskräfte und Fachabteilungen Ansprechpartner in arbeits- und betriebsverfassungsrechtlichen Belangen. • Sie gestalten und verhandeln Verträge oder Regelungen wie beispielsweise Betriebsvereinbarungen in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern.



Zur vollständigen Stellenanzeige gelangen Sie HIER.



Zur vollständigen Stellenanzeige gelangen Sie HIER.
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Bundesverband der Arbeitsrechtler in Unternehmen und juris GmbH schliessen Kooperation Zum 1. November 2016 haben die juris GmbH (juris) und der BVAU e. V. eine Kooperation geschlossen. Gegenstand ist die Nutzung der juris PartnerModule Arbeitsrecht, Arbeitsrecht premium, Compliance und Compliance premium durch die Mitglieder des BVAU zu exklusiven Sonderkonditionen. Ein Aktionszeitraum von zwei Monaten zur kosten losen Nutzung der genannten Partner Module ist – auf Wunsch des jeweiligen Mitglieds – vorgeschaltet. „Mit einem effizienten Zugang zu den umfangreichen Recherchemodulen von



juris bieten wir unseren Mitgliedern einen weiteren Service und damit auch einen weiteren Mehrwert infolge der Mitgliedschaft im BVAU“, kommentiert BVAU-Präsident Alexander Zumkeller. Die Nutzung der juris Online-Informa tionsdienste erfolgt im Rahmen eines gesondert zwischen juris und den Mitgliedern des BVAU abzuschließenden Nutzungsvertrages, für welchen die Kooperationsvereinbarung zwischen juris und BVAU die Rahmenbedingungen setzt. Von dem kostenfreien Aktionszeitraum profitieren alle BVAU-Mitglieder



MITGLIEDERSERVICE



Die Entwicklung deutscher Pensionspläne im Spiegel der Kapitalmärkte Das Willis Towers Watson German Pension Finance Watch stellt die Auswirkungen aktueller Kapitalmarktentwicklungen auf deutsche Benchmark-Pensionspläne dar. Die Analyse wird quartalsweise veröffentlicht und ergänzt die ebenfalls von Willis Towers Watson herausgegebenen Studien zu den Auswirkungen der Märkte auf US-amerikanische Benchmark-Pensionspläne (Willis Towers Watson US Pension Finance Watch, erscheint monatlich) und weltweite Benchmark-Pensionspläne (Willis Towers Watson Global Pension Finance Watch, erscheint vierteljährlich).



Industrieversicherungen



MARKTspot Rückblick 2015 I Ausblick 2016



In der vorliegenden Studie werden die Pensionsverpflichtungen den reservierten Vermögenswerten gegenübergestellt und die Auswirkungen von Kurs-, Inflations- und Zinsänderungen im Jahresverlauf analysiert. Hierzu wird der Verlauf des Ausfinanzierungsgrads (Funding Ratio) eines Plans betrachtet, der zum Stichtag 31.12.2003 vollständig ausfinanziert war (100 %-Plan) und laufend in Höhe der neu erdienten Ansprüche dotiert wird. Ferner wird ein für ein DAX- bzw. MDAX-Unternehmen typischer Plan unter Berücksichtigung der Entwicklungen des laufenden Geschäftsjahres abgeschätzt und fortgeschrieben. Die Studie zum Download erhalten Sie HIER. ·9·



Aus dem BVAU



sowie Arbeitsrechtler und Arbeitsrechtlerinnen in Unternehmen, die noch bis Ende November 2016 Mitglied im BVAU geworden sind. „Wir freuen uns über die Kooperation und sind überzeugt, dem BVAU und seinen Mitgliedern mit unseren Informationslösungen ein unverzichtbares Arbeitsmittel an die Hand geben zu können. juris wird auch in Zukunft kontinuierlich in Technologie und juristische Inhalte investieren,“ erklärt Daniela van Oostrom, Mitglied der Geschäftsleitung bei juris.



Die juris GmbH ist ein führender Anbieter von digitalen Rechtsinformationen auf dem deutschen Markt. Mit mehr als einer Million Dokumenten verfügt juris über die umfangreichste und bis ins Jahr 1947 zurückreichende Sammlung relevanter Entscheidungen zu allen Rechtsgebieten. Langjährige Erfahrung, etablierte Prozesse und die enge Zusammenarbeit mit Gerichten und Behörden gewährleisten die hohe Qualität und die Aktualität des Informationsangebotes von juris. Durch exklusive Partnerschaften mit renommierten Verlagen und die Entwicklung neuer Produkte vervollständigt juris sein Angebot kontinuierlich. juris wird von allen deutschen Gerichten genutzt, ebenso von Universitäten, Kanzleien, Verwaltungen des Bundes und der Länder, Verbänden, der Wirtschaft sowie von Juristen aus unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Saarbrücken und beschäftigt rund 200 Mitarbeiter.
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Offener Brief an die Justizministerkonferenz: Bundesverband der Arbeitsrechtler in Unternehmen gegen Kürzung der arbeitsrechtlichen Inhalte der volljuristischen Ausbildung Die Justizministerkonferenz – derzeit unter dem Vorsitz des brandenburgischen Justizministers Stefan Ludwig – will an das juristische Studium Hand anlegen; u. a. in Form einer Reduzierung der arbeitsrechtlichen Inhalte. Es sind Überlegungen öffentlich geworden, etwa „Ballast“ wie das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) im Studium zu streichen und das Betriebsverfassungsrecht auf einen „Überblick“ einzudampfen. Gerade das Arbeitsrecht ist als komplexes Gebilde elementarer Bestandteil eines juristischen Studiums, das nicht nur für Justiz- und Staatsdienst qualifizieren soll, sondern gerade durch arbeitsrechtliche Inhalte auch eine allseits gewünschte wirtschaftliche Orientierung ermöglichen kann. „Das Arbeitsrecht ist eines der Kernelemente unserer Wirtschaft und gibt dem Studenten einen Einblick in die Strukturen etwa der Betriebsverfassung und des Austarierens



von Individual- und Kollektivnormen“, erläutert BVAU-Präsident Alexander Zumkeller. In jeder Legislaturperiode spielt das Arbeitsrecht eine tragende Rolle in der Politik, wie etwa derzeit die Themen Mindestlohn, Leiharbeit und Werkverträge, Entgeltgleichheitsgesetz, Frauenquote oder Arbeitsstättenverordnung und betriebliche Altersversorgung zeigen. Die großen gesellschaftlichen Herausforderungen wie „Arbeiten 4.0“ und Flüchtlingsintegration (in den Betrieben) werden darüber hinaus die Unternehmen beschäftigen. In aller Deutlichkeit wendet sich der BVAU mit einem offenen Brief daher gegen die Reduzierung arbeitsrechtlicher Inhalte in der volljuristischen Ausbildung. „Wir Arbeitsrechtler haben einen
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Anspruch darauf, dass arbeitsrechtlich ausgebildete Juristen die Universitäten Deutschlands verlassen und Stellen als Arbeitsrichter, in Unternehmen und Anwaltschaft sowie in Verbänden antreten können.“ kommentiert BVAU-Vizepräsident Rupert Felder. Die Justizministerkonferenz dient der Vorstellung und Abstimmung rechtspolitischer Vorhaben von grundsätzlicher Bedeutung, u. a. auch zur Abstimmung von Inhalten des volljuristischen Studiums. Die Justizministerkonferenz koordiniert nicht nur die Justizpolitik der Länder untereinander. Sie ist zugleich zentrales Instrument für die Vertretung der gemeinsamen rechtspolitischen Interessen der Länder gegenüber dem Bund. Die nächste Sitzung findet Mitte November in Berlin statt.



TERMINE UND ANMELDUNG:



Arbeitsrecht zum Frühstück: Aktuelles aus Gesetzgebung und Rechtsprechung Die große Koalition geht in den Endspurt der laufenden Legislaturperiode. Vor Beginn des Wahljahres soll mindestens noch das parlamentarische Verfahren zu den Gesetzesänderungen bei Einsatz von Fremdpersonal beendet werden. Wir bringen Sie hierzu auf den aktuellen Stand. Bereits in Kraft getreten sind Änderungen mit Auswirkungen auf die Gestaltung von Verfallklauseln. Nachdem diese auch mehrfach Gegenstand von Grundsatzentscheidungen waren, wird das Instrument der Verfallklausel zunehmend insgesamt in Frage gestellt. Aktuelle Highlights aus der Rechtsprechung runden unsere Veranstaltung ab. Wir freuen uns auf Ihr Kommen! Ihr Luther-Arbeitsrechtsteam · 10 ·



Stuttgart, 24. November 2016 [email protected] Köln, 29. November 2016 [email protected] München, 29. November 2016 [email protected] circa 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr (Die exakte Uhrzeit an Ihrem Standort erhalten Sie nach Anmeldung von Ihrem Luther-Büro.)
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Impressionen aus den BVAU-Regionalgruppen Regionalgruppe SÜDWEST Ende Oktober traf sich die Regionalgruppe SÜDWEST bei IBM Deutschland in Ehningen. Nach einer interessanten Führung, bei der das „Internet of Things“ sowie „WATSON“ im Mittelpunkt stand, diskutierten die Teilnehmer zunächst Zuständigkeitsfragen von Betriebsratsgremien, etwa innerhalb unternehmensweit aufgestellter Funktionsbereiche und in Matrixstrukturen. Heutige Unternehmens- und Teamstrukturen schaffen in vielen Fällen Abgrenzungsprobleme schon im Vorfeld der betrieblichen Mitbestimmung, etwa zur Frage, wie die betriebsratsfähige Einheit zu bestimmen ist. Im Anschluss stand der „neue“ Syndikusrechtsanwalt im Fokus und dort u. a. die Frage nach den rechtlichen Grenzen einer erfolgsabhängigen variablen Vergütung des Syndikusrechtsanwalts und das Spannungsverhältnis aus einer Organtätigkeit als Syndikusrechtsanwalt.



Regionalgruppe MITTE Auch beim letzten Treffen unserer Regionalgruppe MITTE standen am 7. November 2016 in Frankfurt spannende Themen auf der Agenda: zunächst stand die Diskussion eines neuen Modellansatzes im Rahmen von Restrukturierungen im Mittelpunkt. Es ging um die Frage, wie neben den klassischen Abfindungsmodellen und Transfergesellschaften mittels Zeitwertkonten eine kurzfristige Gestaltbarkeit einer sozialen Brücke in den Ruhestand mit den weiteren Zielen der Wahrung des Betriebsfriedens, der sofortigen Aufwandserfassung aus Unternehmenssicht und der Vermeidung einer weiteren Bilanzberührung als Folge erreicht werden kann. Ein zweiter Impulsvortrag zum Spannungsverhältnis von Versetzung und Änderungskündigung erweiterte die Diskussionen der annähernd 30 Teilnehmer.



Regionalgruppe WEST Noch vor dem inzwischen 10. Treffen unserer Regionalgruppe WEST fand eine exklusive Kunstführung durch die in der AXA-Zentrale vorhandene Kunstsammlung in Köln statt. Dann wanden sich die annähernd 30 Teilnehmer dem Thema Arbeitszeit zu, etwa den Folgerungen aus den Entscheidungen des BAG zur Umkleidezeit und zur Kappung von Arbeitsstunden. Diskutiert wurde infolge eines Impulsvortrags einer erfahrenen Einigungsstellenvorsitzenden, die auch Einblicke in Inhalte gefundener Lösungen in einigungsstellenverfahren berichtete. Sowohl individualrechtlich als auch im Bereich des kollektiven Arbeitsrechts stellen Matrixstrukturen als häufige Organisationsform von Unternehmen Rechtsprechung und – nicht nur als Folge dieser – die betriebliche Praxis vor neue und teilweise noch ungelöste Fragestellungen. Anhand aktueller Rechtsprechung wurden im Anschluss die arbeitsrechtlichen Problemfelder in (nationalen oder internationalen) Matrixstrukturen diskutiert. · 11 ·
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Anstehende BVAU-Regional-/Themengruppentreffen: Die Themen Ordentlichen BVAU-Mitgliedern stehen unabhängig von der formellen Zuordnung zu einer Regionalgruppe aufgrund des persönlichen Arbeitsortes alle Treffen und Formate des BVAU offen. Nachstehend (soweit schon bekannt) Themen, Referenten und Gastgeber anstehender BVAU-Formate (auszugsweise):



Regionalgruppe



SÜDOST



24. November 2016 (Glaxo Smith Kline – München) Restrukturierung und Zeitwertkonten: Ein neuer Modellansatz (Markus Stein, Sr. Consultant, Willis Towers Watson)



„E-Car als Dienstwagen“: Ein Erfahrungsbericht zur Einführung von E-Mobility (RA Dr. Oliver Vollstädt - KLIEMT & VOLSTÄDT)



Der „neue“ Syndikusrechtsanwalt“: Aktuelle Fragen aus der Praxis (BVAU-Mitglied Julia Zange, Assistant General Counsel - TE Connectivity)



Regionalgruppe



NORD



16. Januar 2017 (Deutsche Lufthansa Technik AG – Hamburg) Umsetzung der CSR-Richtlinie in Deutschland: Die betrieblichen Auswirkungen (RA Stefan Fischer - KLIEMT & VOLLSTÄDT



Update Arbeitsrecht 2017: Was kommt (noch) und wie? (RA Volker Schneider - Luther)



Der „Marzipanerpresser“: Ein Fallbespiel aus dem Blickwinkel des operativ Verantwortlichen (BVAU-Mitglied Norman Boje, Vorstandsmitglied coop eG)



Regionalgruppe



SÜDWEST



8. Februar 2017 (Mackevision Medien Design – Stuttgart) Sozialrechtliche Folgen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses Richter am Bundessozialgericht (BSG) Bernd Mutschler



Restrukturierung und Zeitwertkonten: Ein neuer Modellansatz (Markus Stein, Sr. Consultant - Willis Towers Watson)



Regionalgruppe



1. März 2017 (Luther Rechtsanwälte – Berlin)



OST



Themen tbd



Regionalgruppe



März 2017 (KONE – Hannover)



NORDWEST



Themen tbd



Alle Informationen, die Sie im Arbeitsrecht brauchen. Von Experten für Sie aufbereitet. Der neue Blog von Kliemt & Vollstädt, Fachanwälte für Arbeitsrecht. www.arbeitsrecht-weltweit.de
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„Garden Leave“ im Rahmen von Restrukturierungen



FAArb, RA Prof. Dr. Michael Kliemt, KLIEMT & VOLLSTÄDT (Düsseldorf)



Im Blickpunkt



„Garden Leave“ – Chancen und Risiken



Immer häufiger begegnet man dem Begriff der „Garden Leave“. Seinen Ursprung hat dieser blumige Ausdruck im britischen Recht. Er bezeichnet dort schlicht die Freistellung des Arbeitnehmers im gekündigten Arbeitsverhältnis bis zum Ablauf seiner Kündigungsfrist. Dabei liegt die Freistellung häufig im Interesse des Arbeitgebers: Sie dient dazu, den Mitarbeiter möglichst schnell von Kunden und dem Zugang zu sensiblen Geschäftsdaten abzuschneiden, die der Mitarbeiter bei einem Wechsel zur Konkurrenz nutzen könnte. Hierzulande wird mit „Garden Leave“ neuerdings vor allem ein Freistellungsmodell bezeichnet, das im Rahmen größerer Restrukturierungsmaßnahmen zur Anwendung kommt und von besonderem Interesse für rentennahe Mitarbeiter ist.



Immer häufiger sehen Sozialpläne die Option einer sog. „Garden Leave“ vor. Dabei wird rentennahen Mitarbeitern die Möglichkeit eingeräumt, ganz oder teilweise auf die ihnen zustehende Sozialplanabfindung zu verzichten und sich hierdurch eine Verlängerung des Arbeitsverhältnisses über die eigentliche Kündigungsfrist hinaus zu „erkaufen“. Für die Dauer der Verlängerung des Arbeitsverhältnisses werden die Mitarbeiter einvernehmlich unwiderruflich unter Fortzahlung ihrer bisherigen Vergütung freigestellt. Sie finanzieren damit durch Einbringung von Teilen der Abfindung letztlich die Verlängerung ihres Arbeitsverhältnisses selbst. Rentennahen Mitarbeitern, denen aufgrund ihres Alters und ihrer in der Regel langen Betriebszugehörigkeit eine verhältnismäßig hohe Sozialplanabfindung zusteht, kann durch die Freistellung eine Brücke in die Altersrente geboten werden. „Garden Leave“ ermöglicht es ihnen im Einzelfall, entweder nahtlos im Anschluss an das (verlängerte) Arbeitsverhältnis oder nach einem sich daran anschließenden Bezug von Arbeitslosengeld I (ALG I) eine (ungekürzte) Altersrente in Anspruch zu nehmen und so Lücken in der Versorgungsbiografie zu vermeiden.



In der praktisch wohl häufigeren Konstellation, dass der Renteneintritt erst im Anschluss an den Bezug von ALG I erfolgt, kann „Garden Leave“ insbesondere dann von Vorteil sein, wenn das Arbeitsverhältnis aufgrund der Verlängerung über das 58. Lebensjahr des Mitarbeiters hinaus fortbesteht. Denn in diesem Fall verlängert sich die Bezugsdauer des ALG I in der Regel auf 24 Monate, sodass eine noch längere Zeitspanne zwischen Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis und Rentenbeginn überbrückt werden kann. Aber: Einbußen beim ALG I-Bezug vermeiden Führt die Verlängerung des Arbeitsverhältnisses zu einer mehr als zweijährigen Freistellungsdauer, können sich allerdings für die betroffenen Mitarbeiter aus der Inanspruchnahme von „Garden Leave“ im Einzelfall auch Nachteile beim anschließenden Bezug des ALG I ergeben. Dies kann zu unangenehmen Überraschungen führen. Einbußen beim Bezug des ALG I können in diesen Fällen daraus resultieren, dass die zuständige Agentur für Arbeit bei der Berechnung nicht die während der Freistellung erhaltene Vergütung berück· 13 ·



sichtigt, sondern stattdessen ein (in der Regel deutlich geringeres) fiktives Entgelt zugrunde legt. Dabei ist die Handhabung der Agenturen für Arbeit regional unterschiedlich. Die sozialrechtlichen Beschäftigungsverhältnisse Das Kernproblem ergibt sich in der Konstellation des Garden Leave daraus, dass das Sozialrecht zwei verschiedene Begriffe des Beschäftigungsverhältnisses kennt, die beide in der für die Berechnung des ALG I-Anspruchs maßgeblichen Regelung des § 150 Abs. 1 SGB III von Bedeutung sind: Das versicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnis sowie das leistungsrechtliche Beschäftigungsverhältnis. Ein versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis liegt nach Auffassung des Bundessozialgerichts grundsätzlich auch in Zeiten einer einvernehmlichen und unwiderruflichen Freistellung bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses vor. Demgegenüber setzt das leistungsrechtliche Beschäftigungsverhältnis stets voraus, dass der Arbeitnehmer tatsächlich eine Arbeitsleistung erbringt. Es endet daher trotz eines rechtlich noch bestehenden Arbeitsverhältnisses
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mit Beginn einer unwiderruflichen Freistellung. Auswirkung der Freistellung auf die Berechnung des ALG I-Anspruchs Für die Berechnung des ALG I wird nur die Vergütung aus solchen Entgeltabrechnungszeiträumen berücksichtigt, die zum Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem leistungsrechtlichen Beschäftigungsverhältnis abgerechnet waren. Diese Abrechnungszeiträume bilden den sogenannten Bemessungszeitraum. Sie müssen zudem innerhalb des sogenannten Bemessungsrahmens liegen, um der ALG I-Berechnung zugrunde gelegt werden zu können (vgl. §§ 149, 150 Abs. 1 SGB III). Der Bemessungsrahmen wiederum beträgt maximal zwei Jahre und wird zurückgerechnet ab dem letzten Tag der letzten versicherungspflichtigen Beschäftigung vor der Entstehung des ALG I-Anspruchs. Bei einer mehr als zweijährigen Freistellung kann sich die besondere Konstellation ergeben, dass sich der Bemessungszeitraum und der Bemessungsrahmen nicht überschneiden: Berücksichtigungsfähig wäre grundsätzlich nur die Vergütung für solche Zeiträume, die bis zum Beginn der Freistellung, also bis zum Ende des leistungsrechtlichen Beschäftigungsverhältnisses bereits abgerechnet sind. Werden die Voraussetzungen für die Entstehung des ALG I-Anspruchs (erfüllte Anwartschaftszeit, Arbeitslosigkeit und insbesondere die Arbeitslosmeldung) erst nach dem Ende der Freistellung und damit nach dem Ende des versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses erfüllt, liegen innerhalb des maßgeblichen zweijährigen Bemessungsrahmens keine berücksichtigungsfähigen Entgeltabrechnungszeiträume.



Ausgabe 6 | 2016



§ 152 Abs. 1 SGB III), das (in der Regel) deutlich geringer bemessen ist, als die tatsächlich während einer Freistellung bezogene Vergütung. Abwägung von Chancen und Risiken Bevor sich ein Arbeitnehmer für „Garden Leave“ entscheidet und die Dauer festelegt, sollte er sich frühzeitig bei der für ihn zuständigen Agentur für Arbeit über die regionale Handhabung und mögliche Auswirkungen des Freistellungsmodells auf seinen ALG I-Anspruch informieren. Wer sicher gehen will, sollte sich rechtlich beraten lassen, um die für ihn in der speziellen Konstellation „günstigste“ Dauer der Garden Leave zu ermitteln.



Arbeitgeber sind im Rahmen der Umsetzung entsprechender Sozialplanregelungen gut beraten, diese Problematik im Blick zu behalten. Um eine etwaige Haftung wegen fehlerhafter Aufklärung über sozialrechtliche Folgen der vereinbarten Freistellung zu vermeiden, sollte der Arbeitgeber seine Mitarbeiter darauf hinweisen, dass sie etwaige aus der Inanspruchnahme der „Garden Leave“ resultierende sozialversicherungsrechtlichen Nachteile zu tragen haben. Ggf. können sie für weitere Informationen an die zuständige Agentur für Arbeit verwiesen werden.



JURISTEN RICHTIG GUT FINDEN Deshalb finden wir für Juristen die richtig guten Positionen. Und für Kanzleien oder Unternehmen die richtig guten Juristen. Kontaktieren Sie Bina Brünjes für weitere Informationen: Tel. +49 (0)69 300 882 272 oder [email protected]



hays.de/legal



Lässt sich jedoch innerhalb eines zweijährigen Bemessungsrahmens kein Bemessungszeitraum von mindestens 150 Tagen mit Anspruch auf Arbeitsentgelt feststellen, wird der Berechnung ein fiktives Arbeitsentgelt zugrunde gelegt (vgl. · 14 ·
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Reorganisationen: Mitbestimmung bei mehrstufigen Maßnahmen



Im Blickpunkt



Mitbestimmung bei mehrstufigen Maßnahmen



RA, FAArb Axel Braun, Partner (Luther Rechtsanwaltsgesellschaft, Büro Köln) IIm Zuge betrieblicher Reorganisationen gibt das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) dem Betriebsrat mit der Mitbestimmung in wirtschaftlichen Angelegenheiten ein erhebliches Machtmittel in die Hand. Das „Ob, Wann und Wie“ einer betrieblichen Reorganisation ist nach §§ 111, 112 BetrVG zumindest umfassend zu beraten, und hinsichtlich des Sozialplans muss sogar ein schriftlicher Konsens erzielt werden, das Konsultationsverfahren nach § 17 Abs. 2 KSchG und die Massenentlassungsanzeige nach Abs. 1 sind zudem durchzuführen. Für die Bestimmung der Wesentlichkeitsschwelle einer Betriebsänderung greift die Rechtsprechung dabei zwar grundsätzlich auf die Schwellenwerte des § 17 KSchG zurück (Ausnahme: in der Kategorie eines Betriebes mit mindestens 500 Arbeitnehmern müssen 5 % der Belegschaft betroffen sein), ohne jedoch den in § 17 KSchG vorgesehenen Zeitraum von 30 Kalendertagen zu berücksichtigen. Bei der Frage, wie bei zeitlich gestreckten, mehrstufigen Maßnahmen mit den Mitbestimmungsrechten zu verfahren ist, kann es damit zu erheblichen Problemen kommen.



„Salamitaktik“ vs. „Zeit gegen Geld“ Die Interessenlagen sind insoweit eindeutig: Besteht die betriebliche Reorganisation aus einer Vielzahl kleinerer Maßnahmen, so kann es aus Sicht des Unternehmers vorteilhaft sein, jeden Schritt als einzelne Betriebsänderung anzusehen, die für sich genommen unterhalb des Schwellenwertes bleibt, sodass Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats nach den §§ 111, 112 BetrVG nicht ausgelöst werden. Dieser „Salamitaktik“ steht das Interesse des Betriebsrats gegenüber, möglichst jede erdenkliche Einzelmaßnahme von Beginn an als Teil eines großen Ganzen zu verstehen, um für sich selbst Einfluss im Rahmen des Interessenausgleichs und für die Mitarbeiter Absicherung durch einen Sozialplan zu erreichen. Und nach dem Grundsatz „Zeit ist Geld“ kann er sich durch Verzicht auf allzu intensive Prüfung des Reorganisationskonzepts eine



erhöhte Kompromissbereitschaft des Arbeitgebers bei Sozialplanleistungen erhoffen. Die (bisherige) Sicht des BAG Das Bundesarbeitsgericht (BAG) geht hier seither einen vermittelnden Weg: Sobald es sich nach dem unternehmerischen Plan um eine wirtschaftlich und sozial einheitliche Maßnahme handelt, muss sie auch mitbestimmungsrechtlich so behandelt werden. Bei der Bewertung der Einheitlichkeit sind die Anforderungen nicht allzu hoch. Eine indizielle Bedeutung haben dabei die Zeitabläufe. Finden beispielsweise mehrere Personalabbauwellen innerhalb von nur wenigen Wochen statt, so spricht nach der Rechtsprechung des BAG eine tatsächliche Vermutung für einen einheitlichen Plan. Der Arbeitgeber muss dann beweisen, dass die betreffende Maßnahme nicht Teil eines übergreifenden Konzepts ist. · 15 ·



Ausnahmsweise ist der Beweis des „Nichts“ hier möglich, denn der Unternehmer muss nur darlegen, wie sein Plan aussieht, um zu zeigen, was von ihm nicht umfasst war. Wurden weitere Maßnahmen trotz engen zeitlichen Zusammenhangs insbesondere durch äußere Anlässe (z. B. Verlust von Aufträgen, technische Neuerungen, extern getriebene organisatorische Änderungen) ausgelöst, so wird die Vermutung einer einheitlichen Betriebsänderung widerlegt. Ist zweifelhaft, welche Maßnahmen unter einen einheitlichen Plan zu fassen sind, bleibt es dem Arbeitgeber unbenommen, einen vorsorglichen (Rahmen-)Sozialplan abzuschließen, um betrieblicher Unruhe vorzubeugen Neues Urteil bringt neuen Ansatz Die Frage, wie frühzeitig das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats einsetzt, wenn bei einer langfristigen Umor-
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ganisation daraus resultierende Personalmaßnahmen noch nicht feststehen, war bisher nicht Gegenstand der Rechtsprechung. In diesem Umfeld hat das BAG nun in der interessanten Entscheidung 1 ABR 12/14 vom 22.03.2016 eine weitere Facette hinzugefügt. Wenn in einem Betrieb ein langfristiges, aus mehreren Bausteinen bestehendes System zur Strukturierung, Vereinheitlichung, Optimierung und Rationalisierung von Arbeitsprozessen eingeführt wird, so kann dies mit einer Betriebsänderung einhergehen, muss es aber nicht notwendigerweise. Es komme auf die konkrete betriebliche Umsetzung der Maßnahmen an. Mit anderen Worten: nicht jede mehrstufige, langfristige Strategie löst per se eine Betriebsänderung aus, unter die jegliche Personalmaßnahmen während der Projektlaufzeit zu fassen sind. Der
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Wille eines Unternehmens, die Stärkung der Ertragskraft nach einem mehrstu figen, strukturierten Plan anzugehen, ist selbst noch keine Betriebsänderung. Die Einführung der ersten Stufen des Systems als solchem ist daher weder interessenausgleichs- noch sozialplanpflichtig. Gleichwohl hatte sich im konkreten Fall eine Einigungsstelle in Anwendung der „Salamitheorie“ schon bei den ersten Schritten für zuständig erachtet und – nach Scheitern der Verhandlungen über einen Interessenausgleich – durch Beschluss einen Sozialplan aufgestellt. Nach Anfechtung durch den Arbeitgeber wurde der Spruch aufgehoben, da eine Betriebsänderung nicht vorliege. Sämtliche Alternativen des § 111 BetrVG werden dabei im Urteil geradezu lehrbuchmäßig durchgeprüft. Gegen den Abschluss des Rahmensozialplans sprach dabei nichts,



· 16 ·



aber ein solcher sei rein freiwillig. Eine Spruchkompetenz einer Einigungsstelle bestehe hierfür aber nicht. Fazit Rahmensozialpläne sind in der Praxis weit verbreitet und praktisch hilfreich. Das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats zur Verhandlung eines Sozialplans nach § 112 BetrVG für eine konkrete Betriebsänderung ist aber nur dann verbraucht, wenn ein vorsorglicher Sozialplan für eine wenigstens in groben Zügen erkennbare, in naher Zukunft anstehende konkrete Maßnahme abgeschlossen wurde, die dann auch in etwa so umgesetzt wurde. Ein ganz allgemeiner „Langläufer“ erspart die Verhandlungen nicht. Wenigstens wäre er aber ohne Nachwirkung kündbar.
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